
 

 
Unternehmungen, die gefährliche Güter befördern oder befördern lassen, mü
sen einen, eine oder mehrere Gefahrgutbeauftragte ernennen und 
men der zuständigen kantonalen Behörde melden, sofern die Gefahrgutmengen 
pro Beförderungseinheit genau definierte Freimengen überschreiten. Verschi
dene Bestimmungen der ADR/RID gelten auch für Unternehmungen, 
liche Güter unter den Freimengen befördern oder befördern lassen. Sie benöt
gen ein minimales Knowhow, um diese Bestimmungen einhalten zu können. 
Wie lässt sich dieses Problem sauber und kostengünstig lösen?
Eine mögliche Lösung besteht darin, analog zur Chemikalien
eine �Gefahrgut-Ansprechperson“ zu ernennen. Weil Chemikalien in vielen Fä
len auch Gefahrgüter sind und umgekehrt, bietet es sich geradezu an, die Ch
mikalien-Ansprechperson auch zur �Gefahrgut
Die �Gefahrgut-Ansprechperson“ stellt sicher, dass die anwendbaren Besti
mungen des ADR/RID in der Unternehmung bekannt sind und eingehalten we
den.  
Der neue Gefahrgutberatungs-Service von Neosys unterstützt diese Personen, 
indem er sie laufend über neue gesetzliche Bestimmungen betreff
gutbeförderungen informiert, diese Bestimmungen analysiert und den Han
lungsbedarf der Unternehmungen daraus ableitet. 
 

 
 

Jährlich fliegen tausende Touristen nach Südafrika, um die Tierwelt und Lan
schaft in den zahlreichen Nationalpärken zu geniessen. Die sogenannten �Big 
five“, also Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard zu sehen ist wohl etwas 
vom Faszinierendsten. Safaritourismus in Südafrika ist ein wichtiger Wir
schaftszweig, die Einkommensverteilung ist aber oft noch auf einige grössere 
Firmen von nationalen und internationalen Investoren beschränkt. In der "Post 
Apartheid Ära" wächst nun der Druck von lokalen Gemeinden, vermehrt an di
ser Wertschöpfung teilzuhaben. Im Zusammenhang mit einem Programm zur 
nachhaltigen Tourismusförderung, welches von der International Labour Org
nisation (ILO) durchgeführt wird, wurde diese Thematik aufgenommen. 
Dazu hat Neosys in Zusammenarbeit mit Phö
Instrument für die Gestaltung eines Stakeholder Prozesses entwickelt. Es baut 

anwesenden Vertretenden von verschiedenen Anspruchsgruppen das Instr
ment geschult und anhand von konkreten Beispielen durchgespielt. Einen Be
trag zu einer gerechteren Einkommensverteilung vor Ort wie au
Arbeitsbedingungen in den Lodges, können auch sie persönlich leisten, indem 
sie sich bei der Auswahl ihrer nächsten Ferienreise für ein
Produkte entscheiden (www.fairtourismsa.org.za
von Kuoni oder Imagine angeboten werden!
 

Ausbildung einmal anders: Kursteilnehmende in Südafrika
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Eine der Grundforderungen von 
Managementsystemen ist die 
Einhaltung rechtlicher Vorschri
ten sowie die Verfolgung ihrer 
Änderungen.
 
 

 
 
 
 
 
Seit über 15 Jahren erleichtern 
die Neosys
den diese Arbeit. Was mit einem 
periodischen Rundschreiben über 
Änderungen im Gesetzesbereich 
begann, 
zu einem Gesetzesaktualisi
rungsservice mit beachtlichem 
Kundenstamm entwickelt. 
Unsere Arbeit beim Kunden b
ginnt mit einer initialen Gesetze
analyse, die wir anhand einer 
Begehung am Betriebsstandort 
durchführen. Basierend auf
Prozessen und Anlagen des Ku
den, erstellen wir anschliessend 
die Gesetzesdokumentation mit 
einer Übersicht über die am 
Standort geltenden umwelt
und/oder arbeitsschutzbezogenen 
Erlasse. Dank unseren breiten 
Branchenkenntnissen können wir 
unsere Kund
ten.  
Wir freuen uns darauf, auch in 
Zukunft für Sie die gesetzlichen 
Forderungen zu analysieren und 
die Änderungen zu verfolgen. Bei 
der Aktualisierung Ihrer Dok
mente werden wir Sie weiterhin 
auf nötigen Handlungsbedarf 
hinweisen. Dies
Ziel, Sie zu entlasten und Sie 
dabei zu unterstützen, dass der 
Umwelt
nur auf dem Papier seine Wir
samkeit findet. 

 
 
 
 

 
 

Jährlich fliegen tausende Touristen nach Südafrika, um die Tierwelt und Land-
schaft in den zahlreichen Nationalpärken zu geniessen. Die sogenannten �Big 

Büffel, Löwe und Leopard zu sehen ist wohl etwas 
Faszinierendsten. Safaritourismus in Südafrika ist ein wichtiger Wirt-

schaftszweig, die Einkommensverteilung ist aber oft noch auf einige grössere 
Firmen von nationalen und internationalen Investoren beschränkt. In der "Post 

uck von lokalen Gemeinden, vermehrt an die-
ser Wertschöpfung teilzuhaben. Im Zusammenhang mit einem Programm zur 
nachhaltigen Tourismusförderung, welches von der International Labour Orga-
nisation (ILO) durchgeführt wird, wurde diese Thematik aufgenommen.  
Dazu hat Neosys in Zusammenarbeit mit Phönix (www.phoenixteam.ch) ein 
Instrument für die Gestaltung eines Stakeholder Prozesses entwickelt. Es baut 

auf theoretischen 
Konzepten und prak-
tischen Erfahrungen 
von Dialog und Medi-
ationsprozessen auf 
und unterstützt dabei 
lokale Vermittler, mit 
verschiedenen Grup-
pierungen wie Behör-
den, Unternehmen, 
NGOs, Verbände 
Dialog zu fördern und 
Entwicklungsprojekte 

aufzubauen. In einem 
zweitägigen Work-
shop in Madikwe im 
Nordwesten von 
Südafrika wurde mit 

anwesenden Vertretenden von verschiedenen Anspruchsgruppen das Instru-
ment geschult und anhand von konkreten Beispielen durchgespielt. Einen Bei-

ensverteilung vor Ort wie auch zu besseren 
Arbeitsbedingungen in den Lodges, können auch sie persönlich leisten, indem 
sie sich bei der Auswahl ihrer nächsten Ferienreise für eines der Fair Trade 

www.fairtourismsa.org.za), welche in der Schweiz z. B. 
von Kuoni oder Imagine angeboten werden! 
 Alex Kunze 
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Managementsystemen ist die 
Einhaltung rechtlicher Vorschrif-
ten sowie die Verfolgung ihrer 
Änderungen. 

Seit über 15 Jahren erleichtern 
die Neosys-Fachleute ihren Kun-
den diese Arbeit. Was mit einem 
periodischen Rundschreiben über 
Änderungen im Gesetzesbereich 
begann, hat sich im Laufe der Zeit 
zu einem Gesetzesaktualisie-
rungsservice mit beachtlichem 
Kundenstamm entwickelt.  
Unsere Arbeit beim Kunden be-
ginnt mit einer initialen Gesetzes-
analyse, die wir anhand einer 
Begehung am Betriebsstandort 
durchführen. Basierend auf den 
Prozessen und Anlagen des Kun-
den, erstellen wir anschliessend 
die Gesetzesdokumentation mit 
einer Übersicht über die am 
Standort geltenden umwelt- 
und/oder arbeitsschutzbezogenen 
Erlasse. Dank unseren breiten 
Branchenkenntnissen können wir 
unsere Kunden individuell bera-

 
Wir freuen uns darauf, auch in 
Zukunft für Sie die gesetzlichen 
Forderungen zu analysieren und 
die Änderungen zu verfolgen. Bei 
der Aktualisierung Ihrer Doku-

te werden wir Sie weiterhin 
auf nötigen Handlungsbedarf 
hinweisen. Dies alles mit dem 
Ziel, Sie zu entlasten und Sie 
dabei zu unterstützen, dass der 
Umwelt- und Arbeitsschutz nicht 
nur auf dem Papier seine Wirk-
samkeit findet.  

Natalie Spoljaric 
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VOC-Emissionsminderung durch Mitverbrennung  
in bestehender Feuerungsanlage 

 
Ein Hersteller bauchemischer Additive und Spezialpolymere möchte die VOC-Emission der Verdrängungsabluft aus 
Befüll- und Vakuumiervorgängen reduzieren und dadurch die Umwelt-Performance des Betriebes verbessern. Diese 
VOC-Emission liegt mit durchschnittlich 0.6 kg/h unter der Bagatellgrenze der LRV, so dass hinsichtlich Gesetzes-
konformität kein zwingender Handlungsbedarf besteht. 
Für die Bereitstellung der im Produktionsprozess benötigten Energie in Form von Heissdampf wird ein Dreizugkessel 
mit zwischen 2.2 und 6 MW modulierender Wärmeleistung betrieben. Deshalb erschien es uns naheliegend, zu prü-
fen, ob die VOC-Abluft im Heizkessel mitverbrannt werden kann. Da erste Vorabklärungen unsererseits positiv aus-
fielen, wurden wir vom Betrieb beauftragt, ein Lösungskonzept für die Mitverbrennung auszuarbeiten. Die Erarbei-
tung erfolgte in Zusammenarbeit mit Vabemo AG, Kestenholz. 
Die Abluftmenge kann bei Befüllungs- und Vakuumiervorgängen aus den Pumpenleistungen unter Berücksichtigung 
von Gleichzeitigkeitsfaktoren einigermassen vernünftig abgeschätzt werden. Schwieriger verhält es sich bezüglich 
der VOC-Konzentration: Die Durchschnittsemission gibt zwar einen Anhaltspunkt, hinsichtlich der Ex-Schutz-
Problematik sind aber die Maximalsituationen massgebend. Das bedeutete, dass wir von Sättigungskonzentration 
der beteiligten VOC bei den prozessbedingt maximal möglichen Temperaturen ausgehen mussten. 
 
Zur Mitverbrennung der VOC-haltigen Verdrängungsluft im bestehenden Heizkessel haben wir zwei unterschiedliche 
Konzeptvarianten vorgeschlagen: 
 
Variante 1: Die VOC-haltige Abluft wird der Rauchgasrezirkulationsluft des Brenners zugeführt. Wegen der dort 
herrschenden geringen O2-Konzentration kann auch bei maximalem VOC-Eintrag kein zündfähiges Gemisch entste-
hen. Die VOC-Mitverbrennung erfolgt bei normalem Brennerbetrieb. Diese Lösung hat den wichtigen Nachteil, dass 
die Sauerstoffvorhaltung für die Situation bei maximaler VOC-Konzentration eingestellt werden muss. Ohne O2-
Regelung wird dadurch der Brenner praktisch ständig mit zu hohem Luftüberschuss und dadurch reduziertem Wir-
kungsgrad betrieben. Der reduzierte Wirkungsgrad wird durch den Energiebeitrag der VOC gerade kompensiert. Der 
Vorteil dieser Lösung liegt in der einfacheren und kostengünstigeren Installation inklusive Regelung. 
 
Variante 2: Die VOC-haltige Abluft wird mittels einer separaten Lanze in den Brennraum eingedüst und die VOC 
dort verbrannt. Bei dieser Variante wird der zusätzlich erforderliche Sauerstoff zur VOC-Verbrennung mit Hilfe der 
separaten und geregelten Frischluftzuführung via Lanze abgedeckt, so dass der Wirkungsgrad des Wärmeerzeugers 
nicht negativ beeinflusst wird. Diese Lösung ist zudem vom bestehenden Brenner unabhängig. Nachteilig ist die auf-
wändigere und teurere Installation. 
 
Beide Varianten erlauben mit den vorgesehenen Sicherheitselementen einen kontrollierten, sicheren Betrieb bei allen 
möglichen Betriebszuständen. Sie ermöglichen, die bisherigen VOC-Emissionen von rund 3.3 t/Jahr zu vermeiden. 
Die VOC-Mitverbrennung führt jedoch zu keiner oder höchstens zu einer geringfügigen Einsparung an Primärener-
gie. Die Umsetzungskosten betragen für Variante 1 rund Fr. 155‘000, für Variante 2 rund Fr. 195‘000. 
 Rolf Gerber 
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SNV Netzwerkapéro 
 
�Burnouts und soziale Verantwortung in 
der Schweiz – die neue ISO 26000“.  
Im Rahmen des Netzwerk-Apéro der SNV 
am 25. Oktober 2011, 17 - 20 Uhr im 
Hotel Renaissance, Zürich-Glattpark, hält 
Clemens Lang, Neosys, einen Vortrag zu 
diesem Thema. Anmeldung unter 
www.snv.ch/de/ausbildung-seminare. 

 
 
 
 

Neu: Gefahrguttransport per Luftfracht 
 
Wir haben unseren Service im Bereich Gefahrguttransport erweitert! Ab 
sofort verfügen wir über das Zertifikat der Ausbildung in den Gefahrgut-
vorschriften der IATA (International Air Transport Association) und sind 
berechtigt zur Abfertigung von Gefahrgut per Luftfracht aller Gefahren-
klassen (Unterzeichnung der �Shippers Declaration“, Klasse 7 ausge-
nommen). Gerne beraten wir Sie bei allen Fragen rund um den Trans-
port von Gefahrgut auf der Strasse, auf der Schiene und per Luftfracht! 

 
 

Sicherheit 2011 
 
Besuchen Sie uns an den Fachkongressen der �Sicherheit 2011“ in Zürich. 15.11.: Risikomanagement, Theorie und 
Praxis; 18.11: Explosionsschutz ATEX 95. Weitere Infos unter: www.sicherheit-messe.ch  
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